
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2002/8/6 B589/02
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.08.2002

Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

ZPO §64 Abs1 Z1 lita

Rechtssatz

Stattgabe des Verfahrenshilfeantrages.

Gemäß §64 Abs1 Z1 lita ZPO wird die Begünstigung der einstweiligen Befreiung von der Entrichtung der

bundesgesetzlich geregelten staatlichen Gebühren gewährt.
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